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Merkblatt Baubewilligungsverfahren 

 

Baubewilligungspflicht 

Gemäss § 59 Abs. 1 Baugesetz des Kantons Aargau (BauG) bedürfen alle Bauten und ihre 
im Hinblick auf die Anliegen der Raumplanung, des Umweltschutzes oder der Baupolizei we-
sentliche Umgestaltung, Erweiterung oder Zweckänderung sowie die Beseitigung von Ge-
bäuden der Bewilligung durch den Gemeinderat. 
 
 
Wo reiche ich mein Baugesuch ein? 

Die Gesuchsunterlagen sind auf der Gemeindeverwaltung Auenstein, Schürmatt 1, 5105 Au-
enstein, einzureichen. 
 
 
Vorbesprechung 

Bei Unklarheiten sind wir gerne bereit, das Gesuch mit Ihnen vor der Eingabe zu bespre-
chen. Kontaktieren Sie uns für einen Termin. Bei grösseren Bauvorhaben wie Mehrfamilien-

häusern und Arealüberbauungen sowie bei Vorhaben in der Dorfzone ist eine Vorbespre-

chung erwünscht. Dies kann mögliche Konflikte frühzeitig aufdecken und allen Parteien 
unnötigen Aufwand ersparen. 
 
 
Wie lange dauert das Verfahren? 

Bis zur Bewilligung sind viele Prozessschritte notwendig. Voraussetzung für eine Bewilli-
gung ist ein vollständiges Gesuch mit allen geforderten Dokumenten. 
 

Die Dauer eines Bewilligungsverfahrens ist vom Umfang des Gesuchs abhängig. 
  

 Vereinfachte Verfahren werden im Allgemeinen innert einem Monat bearbeitet. 

 Einfache Baugesuche mit öffentlicher Publikation benötigen zirka zwei Monate 

 Umfangreichere Gesuche, die zusätzlich einer kantonalen Zustimmung bedürfen, benöti-
gen bis zu drei Monate. 

  

Die Baugesuche werden an einer Gemeinderatssitzung bewilligt. Die Sitzungen finden in der 

Regel alle zwei Wochen statt. 

 

 
Wo finde ich die gesetzlichen Grundlagen? 

 Auf Bundesebene bilden das Raumplanungsgesetz sowie die Raumplanungsverord-
nung die Grundlagen. 

 

 Auf kantonaler Ebene sind das Baugesetz, die Allgemeine Bauverordnung  
(ABauV) sowie die Erläuterung zum Bau- und Nutzungsrecht massgebend.   

 

https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/989/Baugesetz.pdf
https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/989/Baugesetz.pdf
https://www.rtb-wildegg.ch/media/files/Bauverordnung%20713.121.pdf
https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/995/ABauV.pdf
https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/993/Erl%C3%A4uterungen%20Bau-%20und%20Nutzungsordnung%20%28BNR%29.pdf


 

 

 Auf kommunaler Ebene bilden die Bau- und Nutzungsordnung (BNO), der Bauzonen- 
und Kulturlandplan sowie diverse Reglemente (z.B. Abwasserreglement, Wasserreg-
lement, Finanzierungs- und Erschliessungsreglement) die Grundlagen. 

 

 Ausserdem sind die aktuellen Normen, Richtlinien sowie diverse Merkblätter zu be-
achten. 

 

 Je nach Art des Baugesuchs können weitere Gesetze wie z.B. das Umweltschutzge-
setz zum Tragen kommen. 

 
 
Welche Unterlagen muss ich einreichen? 

Das Baugesuch muss die für die Beurteilung notwendigen Unterlagen und Pläne enthal-
ten (BauV § 51). Die Checkliste im Baugesuchsformular hilft Ihnen, ein vollständiges Ge-
such einzureichen. Fehlende Unterlagen werden mit der Eingangsbestätigung nachge-
fordert. 
 
 
Profilierung 

Ausser beim vereinfachten Verfahren müssen Bauprofile Höhe, Umrisse, Dachneigun-
gen, Erdgeschosskote (±0.00) und Terrainveränderungen erkennbar anzeigen. Die Pro-
file müssen zwingend vor der öffentlichen Auflage stehen. Nach rechtskräftigem Ab-
schluss des Bewilligungsverfahrens sind die Profile zu entfernen (BauV § 53). 
 
 
Was ist ein vereinfachtes Baubewilligungsverfahren? 

Klein- und Anbauten sowie Aussenwärmedämmungen zur Verbesserung der Energieeffi-
zienz bestehender Bauten und Anlagen können im vereinfachten Baubewilligungsverfah-
ren behandelt werden. Alle Eigentümer der angrenzenden Parzellen müssen dem ver-
einfachten Verfahren zustimmen. 
 
 
Was sind Klein- und Anbauten? 

Klein- und Anbauten sind nicht dem Wohnen dienende Bauten, die eine maximale Ge-
bäudefläche von 40 m² und eine maximale Fassadenhöhe von 3.00 m aufweisen. Klein- 
und Anbauten dürfen bis 2.00 m an die Parzellengrenze (gilt nicht für Strassenparzellen) 
gesetzt werden. Der Grenzabstand kann mit einer schriftlichen Zustimmung der betroffe-
nen Nachbarschaft reduziert oder aufgehoben werden (ABauV § 18). 
 
 
Darf ich einen Sichtschutz (Einfriedung) erstellen? 

Einfriedungen sind bewilligungspflichtig. Sie können im vereinfachten Baubewilligungs-
verfahren behandelt werden. Einfriedungen dürfen bis zu einer Höhe von 1.80 m ab dem 
tiefergelegenen Terrain an die Parzellengrenze gesetzt werden (ABauV § 19). 
  
Bei den Ein- und Ausfahrten dürfen die Einfriedungen die Sichtzonen nicht tangieren. 
  
Einfriedungen und Stützmauern müssen einen Strassenabstand von 0.60 m (bei Kan-
tonsstrassen 2.00 m) einhalten. 
 
 

https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/433/Bau_Nutzungsordnung.pdf
https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/435/Bauzonenplan.pdf
https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/436/Kulturlandplan.pdf
https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/415/Abwasserreglement.pdf
https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/412/Wasserreglement.pdf
https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/412/Wasserreglement.pdf
https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/539/Finanzierungsreglement%20inkl%20Anh%C3%A4nge.pdf
https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/996/Merkblatt%20Sichtzonen.pdf


 

 

Welche Bauten und Anlagen sind baubewilligungsfrei? 

In der Bauverordnung § 49 werden bewilligungsfreie Bauten und Anlagen abschliessend auf-
gezählt. 
 

 Die Errichtung von baubewilligungsfreien Bauten und Anlagen entbindet nicht von der 
Einhaltung aller übrigen Vorschriften. 

  
Besprechen Sie mit uns im Zweifelsfall Ihr Vorhaben. 
 
 
Benötige ich für eine Solar- oder Photovoltaikanlage eine Baubewilligung? 

Solar- oder Photovoltaikanlagen, die folgenden gestalterischen Vorgaben entsprechen, sind 

lediglich meldepflichtig, wenn sie 

  

 die Dachfläche im rechten Winkel um höchstens 20 cm überragen; 

 von vorne und von oben gesehen nicht über die Dachfläche hinausragen; 

 nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgeführt werden; 

 als kompakte Fläche zusammenhängend sind. 

  
Die Solar- oder Photovoltaikanlage ist online zu erfassen. Das unterschriebene Formular 
muss zusätzlich mit den notwendigen Beilagen zur Bestätigung der Gemeindekanzlei zuge-
stellt werden. 
  

Solar- oder Photovoltaikanlagen, die auf einem Gebäude erstellt werden, welches unter 
Denkmal- oder Substanzschutz steht oder in der Kernzone liegen, sind immer baubewilli-
gungspflichtig. 

https://www.auenstein.ch/public/upload/assets/990/Bauverordnung.pdf
https://www.ag.ch/app/aem/forms/getForm?form=9efd3ac7a403eaa25619b853bf852a44&mode=prod

